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beiden Werken aneinander anklingen. Am auffallendsten ist der Bericht 
über das Erdbeben vom 25. Oktober 990, der sich nicht nur in den 
beiden Chroniken, sondern auch in den Annales Beneventani findet. 
Ottorino Bertolini hat die Quellen in Paralleldruck nebeneinandergestellt 
und richtig gesehen, daß Romuald und Leo von Ostia sich stärker mit­
einander als mit den — viel kürzeren — beneventanischen Annalen 
berühren85). Doch ist er nicht so weit gegangen, nun die Chronik von 
Montecassino zur Vorlage Romualds zu machen. Denn der letztere °) 
kennt verschiedene Details, die Leo nicht überliefert hat87): die Jahres­
zahl 990, die Himmelserscheinungen, die Zerstörung der Kirchen in 
Ariano. Die beiden Historiker sind daher nicht voneinander, sondern 
von einer gemeinsamen Quelle abhängig, und zwar offensichtlich von 
verlorenen kampanischen Annalen, aus denen sich auch die beneventani­
schen herleiten. Das gleiche Verhältnis ist vielleicht bei dem nächsten 
Berührungspunkt, dem Zug Ottos IIL nach Benevent, anzunehmen88).
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Datum 990 festzuhalten.
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